
Übersicht: Förderprogramme für Clubs 
und Festivals in den Bundesländern

Bundesland Förderprogramm Antragsberechtigt Förderhöhe Weitere Programme auf kommunaler Ebene Weitere Programme auf Landesebene

Baden Württemberg

„Perspektive Pop“:
 https://www.baden-wuerttemberg.de
/de/service/presse/pressemitteilung/
pid/zwei-millionen-euro-fuer-49-popmusikprojekte

Kaum für Clubs und 
Spielstätten geeignet

Stuttgart: 
Live Music Fonds Stuttgart: 
https://www.livemusicfonds-stuttgart.de/ 
Mannheim: 
Livemusikförderung Mannheim: 
https://www.mannheim.de/de/
presse/livemusikfoerderung 
Heidelberg: 
Livemusikförderung Heidelberg: 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/
foerderung+von+livemusik+in+hd_er+clubs.html

Bayern Keine

Berlin Keine

Festivalförderung via Musicboard:
https://www.musicboard-berlin.de/foerderung/festivalfoerderung/
Pop im Kiez:
https://www.musicboard-berlin.de/foerderung/pop-im-kiez/
Hauptstadtkulturfonds:
https://hauptstadtkulturfonds.berlin.de/
Projektfonds Urbane Praxis:
https://www.projektfonds-urbane-praxis.berlin/de/home/

Brandenburg Keine

Innovationsfonds Pop:
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/kultur-und-
denkmalfoerderung/genrespezifische-kulturfoerderung/

Bremen
Angesetzt beim 
Referat Musik für Clubkultur Unklar Unklar

Bremer Bühnenbudget
Schallschutzfonds 
Fördertopf „Junge Szene/Subkultur“:
https://www.kultur.bremen.de/service/
projektfoerderung-13709#JuSu
Clubförderprogramm beim Senator für Kultur
https://www.kultur.bremen.de/

Hamburg

Live Concert Account:
https://clubkombinat.de/
projekte/live-concert-account/

Musikclubs und Musikinitiativen mit festem Spielort in Hamburg, 
die seit mindestens einem Jahr vom derzeitigen Betreiber geführt 
werden und während dieser Zeit wenigstens fünf Monate lang 
für Publikumsverkehr geöffnet waren sowie jährlich mindestens 
24 Livemusik-Konzerte veranstalten.

Die Bedingung der fünfmonatigen Mindestöffnungszeit kann bei 
Musikclubs oder Musikinitiativen, die in 2022 weniger als fünf 
Monate geöffnet hatten, auch durch entsprechende Öffnungszeiträume 
im Jahr 2019 nachgewiesen werden.

Die Förderung richtet sich nur an Einrichtungen, die keine institutionelle 
Förderung bekommen und deren Gesamt-Besucherkapazität nicht 
über 1.000 Personen liegt. 350.000 EUR

Future Fonds:
https://clubkombinat.de/future-fonds-hamburg/

Hessen Keine

Allgemeine Kulturförderung durch HMWK
oder Gründungs- und Mittelstandsförderung 
durch Hessen Agentur

Mecklenburg-VorpommernKeine Keine

Niedersachsen
Niedersächsisches Investitionsprogramm 
für kleine Kultureinrichtungen

Kleine Kultureinrichtungen 
 (weniger als drei Mitarbeitende)

Göttingen:
Zuschüsse via Rockbüro
https://rockbuero-goettingen.de/?page_id=166

In Planung: 
Sonderfonds für Veranstaltende

Nordrhein Westfalen Keine

Köln:
Infrastruktur Förderung für Open-Airs (100.000 EUR)
Förderung Open-Air Programm (120.000 EUR)
Schallschutzfond (300.000 EUR)
Fond bauliche Maßnahmen (300.000 EUR)
Technikförderung (40.000 EUR)

Rheinland-Pfalz Keine Keine
Saarland Keine

Sachsen Keine

Gemeinnützige Musikveranstaltende bzw. Spielstätten 
können sich ggf. für die allgemeine Landesförderung 
bewerben

Sachsen-Anhalt
In Vorbereitung durch
Netzwerk freie Kultur

Schleswig-Holstein Keine Angabe
Thüringen Keine Angabe


